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i. Januar 192 i.j SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

INHALT: Internationaler Wettbewerb für die Schiffbarmachung des Rheins von
Basel bis in den Bodensee. — Das Wohnhaus „Im Guggi". — Die stereoautogrammetri-
sche Geländevermessung. — Zur Frage der Ausfuhr elektrischer Energie. — Schweizerischer

Notmalien-Bund. — Miscellanea: Eine Post-Untergrundbahn in London. Kohlenheizöl,

ein neuer Brennstoff. S.A. Piccard, Pictet & Cie., Genève. Die Materialreserven

dar russischen Bahnen. Zum Eintreiben von Betonpfählen in harten Boden. — Konkurrenzen!

Kantonales Chemisches Laboratorium. — Literatur. — Vereinsnachrichten:
Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein. Zürcher Ingenieur- und Architekten-
Vétéfo. Stellenvermittlung.

Täfeln z und 2: Das Wohnhaus „Im Guggi".
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Internationaler Wettbewerb
für die Schiffbarmachung des Rheins von Basel bis in den Bodensee.

Abb.

Navigare necesse — Schiffen ist nötig Diesen
gelegentlichen Ausruf des römischen Konsul Pompejus Magnus
haben, wie bekannt, unsere schweizerischen Binnenschiff-,
fahrts-Promotoren aufgegriffen und benützen ihn gerne als.
zügiges Schlagwort in ihren oratorischen und literarischen
Bemühungen um Popularisierung der Idee einer weitverzweigten

schweizerischen
Binnenschiffahrt Wie sehr dank
dieser Bemühungen die Idee
von einer absoluten Notwendigkeit

eines grosszügigen
Wasserstrassennetzes in
unserem Lande in der Tat
populär wird, ist bekannt. Ein
sprechendes Beispiel dafür
brachte uns der Kalendermann

in nebenstehend
reproduziertem Bildchen ; die
Seelenruhe, mit der dieser
Schleppzug auf dem
schäumenden Bergfluss seinem
rätselhaften Ziele im
einsamen Alpentale zudampft,
ist geradezu kennzeichnend
dafür, wie wenig Rechenschaft

über das Mass des
Bedürfnisses und über die

technisch-wirtschaftlichen
Möglichkeiten sich die Vielen
geben, die das „ Navigare necesse " des seefahrenden
Römers ohne weiteres, rein gefühlsmässig nachsprechen.

Doch Spass beiseite : In unsachlichen Uebertreibungen
liegt die Gefahr, dass man durch sie die Verwirklichung
auch des zu Recht Erstrebenswerten in Frage stellt.
Solange sich solcher Uebertreibungen dilettierende Laien
schuldig machen, ist das ihre Sache. Wenn aber auch
Techniker sich daran beteiligen, so mögen sie hedenken,
dass sie dadurch den juristisch geschulten Politikern, die
uns akademische Techniker als zu volkswirtschaftlicher
Mitarbeit ungenügend stets beiseite schieben möchten,
willkommenes Beweismaterial liefern, das dann, verallgemeinert,
unserem ganzen Technikerstand zur Last gelegt wird. Ganz
besonders bedauerlich sind unsachliche Uebertreibungen
von Seiten solcher Techniker, die als Politiker oder Beamte
dazu berufen sind, den spekulativen Gedankengängen der
Berufspolitiker in technischen Fragen die klare und
zwingende Logik technischer Wahrheit entgegenzustellen, sich
aber dazu herbeilassen, politischen Aspirationen mit
technischen Argumenten nachzuhelfen, wie man dies schon auf
den verschiedensten Gebieten erlebt hat.

Wir hielten es für angebracht, diese allgemein gültige
Bemerkung beim vorliegenden Anlass zu machen, weil auch
in den mit dem Oberrhein zusammenhängenden
Schifffahrtsfragen nach Ansicht hervorragender, produktiv tätiger
Kollegen unsachliche Uebertreibungen vor allem der Sache
selbst schaden müssen. — Dass die „Schweiz. Bauzeitung"
den realen Schiffahrtsfragen stets das gebührende Interesse
entgegengebracht hat, ist ihren Lesern bekannt.

Wie das neuzeitliche „ Navigare necesse " anderseits
auch Gutes stiften kann, zeigt der vorliegende Wettbewerb,
für dessen Zustandekommen die Technikerschaft den drei
Schiffahrtsverbänden in St. Gallen, Konstanz- und Basel
zu Dank verpflichtet ist; sie haben sich damit um die
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Von einem schweizerischen Wandkalender für 1921.

Abklärung der Oberrhein-Wasserwirtschafts-Fragen ein
grosses Verdienst erworben. Im Gegensatz zu mancher
bisherigen, mehr skizzenhaften Arbeit propagandistischen
Charakters liegen nun hier die Ergebnisse gründlicher
Studien erfahrener Wasserbauer vor, die es verdienen, in
ihren wichtigsten Teilen vorab den Fachkreisen, sodann

aber auch einer weitern
Oeffentlichkeit zugänglich
gemacht zu werden. Zum
bessern Verständnis schicken
wir dem Gutachten des
Preisgerichtes einiges aus dem
Programm voraus.

„Das Ziel der Schiff
barmachung ist die Herstellung
einer Schiffahrtstrasse, die
bei jedem Wasserstand unter
3,0 m Basler Pegel mit von
Dampfbooten geschleppten
Kähnen von 75 m grösster
Länge, 11 m grösster Breite
und 2 m grösstem Tiefgang
(1000 bis 1500 /-Kahn, Red.)
zu Berg und zu Tal befahren
werden kann." — „Der
Entwurf hat zu umfassen : die
Pläne, statischen und hydraulischen

Berechnungen und
die Kostenanschläge für alle

zur Schiffbarmachung des Rheins erforderlichen Bauten
und Anlagen, einschl. der Umgestaltung des Strombettes
in den für die Schiffahrt noch nicht geeigneten Strecken
und der Anpassung oder des Umbaues der vorhandenen
Brücken, Fähren, Wehre usw." — „Der Entwurf soll auf
die bestehenden wichtigem Wassernutzungen, insbesondere
auf die vorhandenen Wasserkraftwerke Rücksicht nehmen
und so gestaltet werden, dass die noch verfügbaren Wasserkräfte

möglichst zweckmässig und vollständig ausgenützt
werden künnen. Die Einteilung der Haltungen ist nach
diesen Gesichtspunkten vorzunehmen." — Als nutzbare
Abmessungen waren vorgeschrieben : für die Schleusen
Länge ioo m (bei Schaffhausen 80 m), Breite 12 m ;
Fahrwasserbreite in Strom und gemischten Kanälen 35 m, in
Schiffahrtskanälen 25 m, Wassergeschwindigkeit für Schiffswege

max. 1 m/sek (bei B. P. unter -\- 3,0 m) ; Schiffahrtsöffnungen

bei festen Brücken 40 m weit, 6, m hoch (bei
B. P. -|- 3,0 m), bei beweglichen Brücken Verschmälerung
bis auf 25 m zulässig ; Unterkanten beweglicher
Wehrschützen, Bedienungstege u. dergl. bis zur Thurmündung
1,50 m, oberhalb der Thurmündung min. 1,0 m über
höchstem Hochwasser, feste Sohleneinbauten min. 3,0 m
unter min. Niederwasser.

Gutachten des Preisgerichts.
„Das Preisgericht für den Öffentlichen Wettbewerb zur

Gewinnung von Entwürfen für die Schiffbarmachung des Rheines von
Basel bis in den Bodensee wurde im Herbst 1912 von der Regierung

Badens und vom Schwelserischen Bundesrat eingesetzt.
Von den fünf Mitgliedern ernannte Baden: den hessischen

Geheimen Oberbaurat Imroth in Darmstadt und den badischen
Oberbaurat Kupferaebmid In Karlsruhe; die Schweiz: den Direktor
des Gas- und Wasserwerks Basel Dr. Miescher In Basel und den
Präsidenten der Schweizerischen Dampfboot-Gesellschaft für den
Untersee und Rhein Oberst Ziegler In Schaffhausen.
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